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Index

97 Öffentliches Auftragswesen

Norm

BVergG 2018 §20 Abs1

BVergG 2018 §24

BVergG 2018 §91

Rechtssatz

Aus dem (vorgezogenen) Erhalt von Informationen über Ausschreibungsinhalte durch die - im Wege der Teilnahme an

Sondierungsgesprächen - an den Vorbereitungen beteiligten Unternehmen, aber auch aus dem Ein;ießen von

Informationen von Seiten der an den Markterkundungen teilnehmenden Unternehmen an den Auftraggeber und

deren allfälliger Verwertung im Vergabeverfahren kann ein Spannungsverhältnis mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz

resultieren.
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